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Vernehmlassung zur Änderung der Kantonsverfassung und des Gemeindegesetzes zur 

Optimierung der Förderung von Gemeindefusionen 

Stellungnahme 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Neuhaus, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für die Gelegenheit, zum oben erwähnten Geschäft Stellung nehmen zu können, dankt Ihnen 
die Regionalkonferenz Oberland-Ost (RKOO) bestens. 

Inhalt des Geschäfts  
Peter Flück, Präsident der RKOO und Vorstandsmitglied des Verbands Bernischer Gemeinden, 
war Mitglied des Steuerungsausschusses, welcher die Vorlage eng begleitet und mitgestaltet 
hat. Die wichtigsten kommunalen und regionalpolitischen Anliegen wurden in den vorliegenden 
Entwürfen berücksichtigt. Den zur Vernehmlassung unterbreiteten Vorlagen wird deshalb sei-
tens der Geschäftsleitung der RKOO grundsätzlich zugestimmt. Wir verzichten auf einzelne 
Bemerkungen zu den verschiedenen Bestimmungen. 

Vorgehen  
Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen der Verfassungs- und der Gesetzesänderung 
erachten wir es als unumgänglich, dass nicht nur die Änderung der Kantonsverfassung sondern 
auch die Änderung des Gemeindegesetzes dem obligatorischen Referendum (Volksabstim-
mung) unterstellt wird, wie dies dem Entwurf zur Änderung des Gemeindegesetzes unter 
Pt. III.1 entnommen werden kann. 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen zu dienen. 

Freundlich grüssen  

 
Peter Flück, Präsident  
Regionalkonferenz Oberland−Ost 

 
Stefan Schweizer, Geschäftsführer 
Regionalkonferenz Oberland−Ost 

 
Kopie an: 
(per E-Mail) 

- Regionsgemeinden Oberland-Ost 
- Verband Bernischer Gemeinden, Dr. Daniel Arn 
- Netzwerk Berner Regionen 

 


